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letzt.323 Nicht unproblematisch ist jedoch die weitere Feststellung des 
StGH, neben die gesetzlichen Beschränkungen könnten auch aus der 
Natur des besonderen Gewaltverhältnisses abgeleitete Einschränkungen 
der Meinungsäusserungsfreiheit treten.324 Die zu Gunsten berechtigter 
Sonderbelange staatlicher Wirkungsaufträge erfolgenden Grundrechts
beschränkungen bedürfen jeweils der gesetzlichen Grundlage.325 

3. Die Grundrechtsschrankenschranken 

Aus dem Prinzipiencharakter der Grundrechte326 ergibt sich nicht nur, 
dass die Grundrechte angesichts gegenläufiger Prinzipien einschränkbar 
sind, sondern auch, dass ihre Einschränkung und Einschränkbarkeit 
ihrerseits beschränkt ist. Nur wenn gegenläufige Prinzipien im konkre
ten Fall gegenüber dem gnindrechtlichen Prinzip ein höheres Gewicht 
zukommt, ist eine Einschränkung des betroffenen Grundrechts zulässig. 
Das bedeutet, dass "die Grundrechte als solche Beschränkungen ihrer 
Einschränkung und Einschränkbarkeit sind".327 

a) Zum Begriff der Schrankenschranken 

Indem die Gesetzesvorbehalte es dem Gesetzgeber erlauben, selbst in die 
Grundrechte einzugreifen bzw. die Vollziehung zu Eingriffen in die 
Grundrechte zu ermächtigen, gestatten sie ihm, der Grundrechtsaus
übung Schranken zu ziehen. Für diejenigen Beschränkungen, die für den 
schrankenziehenden Gesetzgeber gelten, hat sich die Bezeichnung 
Schrankenschranken weitgehend etabliert.328 
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